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übertragen worden. Endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke 
liegen vor. Das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten 
steht fest und der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde gemäß §62 Abs. 2 FlurbG 
zu dieser Anordnung gehört. 
Die vorläufige Besitzeinweisung wird angeordnet, damit die Teilnehmer möglichst frühzeitig 
in Besitz und Nutzung ihrer neuen Grundstücke und damit in den Genuss der durch das 
Flurbereinigungsverfahren bewirkten Vorteile kommen. 
Die Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung zu dem festgesetzten Zeitpunkt ist not
wendig, um die neuen Grundstücke noch in diesem Sommer/Herbst in Besitz, Verwaltung 
und Nutzung der Empfänger übergeben zu können und dadurch die ordnungsgemäße Be
stellung der Abfindungsgrundstücke zu ermöglichen. Im Übrigen haben sich die Beteiligten 
in betriebswirtschaftlicher Hinsicht bereits auf den Besitzübergang in diesem Jahr einge
stellt. 
Die Unsicherheit über die künftige Gestaltung des Grundbesitzes entfällt und somit können 
Nutzungsplanungen auf eine konkrete Grundlage gestellt werden. 
Nachteile, zum Beispiel die Zerschneidung alter Grundstücke durch die Herstellung der 
neuen gemeinschaftlichen Anlagen oder Ernteausfälle, können dadurch vermieden wer
den. Eine sofortige Regelung der tatsächlichen Besitz- und Nutzungsverhältnisse ist daher 
geboten. 

VII. Gründe für die sofortige Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung und der Überleitungsbestimmungen liegen im 
öffentlichen Interesse. Um den Beteiligten möglichst rasch den Nutzen der neuen Besitz
verhältnisse zu gute kommen zu lassen, wird die sofortige Vollziehung angeordnet. Nur auf 
diese Weise können Maßnahmen gegebenenfalls auch kurzfristig durchgeführt werden. 
Jede Verzögerung würde für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke einen Zeitverlust 
von einem Bewirtschaftungsjahr bedeuten, da der Besitzübergang wirtschaftlich sinnvoll 
am besten im Herbst stattfinden kann. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt da
her im überwiegenden Interesse der Teilnehmer. 
Da der Allgemeinheit im Hinblick auf die in die Flurbereinigung investierten öffentlichen Mit
tel an einer möglichst schnellen Herbeiführung der Auswirkungen des Verfahrens gelegen 
ist, liegt die sofortige Vollziehung auch im öffentlichen Interesse. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung und die Überleitungsbestimmun
gen kann innerhalb eines Monats Widerspruch beim 

Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn - Flurbereinigungsbehörde -
Berner Straße 11, 65552 Limburg a. d. Lahn 

erhoben werden. 
Die Erhebung des Widerspruchs ist innerhalb vorgenannter Frist auch beim 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden 

möglich. 

Der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt mit dem 1. Tag der Bekanntmachung. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Limburg an der Lahn, den 16. Juni 201 O 
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f) Wege und Gewässer können über die versteinte oder ausgewiesene Grenze hinaus 
abgeböscht werden, wenn das an diese Böschung grenzende Gelände voraussicht
lich dauernd als Grünland genutzt wird. 
Der Böschungsstreifen, der im Eigentum des Grundstücksempfängers bleibt, ist mit 
Rasen abzudecken oder einzusäen. 

g) Zu den während des Ausbaues als notwendig erkannten Abänderungen in der Be
grenzung der gemeinschaftlichen Anlagen sowie auch zur nachträglichen Anlage von 
Wegen, Gewässern und sonstigen Anlagen müssen die Empfänger der angrenzen
den Grundstücke den erforderlichen Grund und Boden zur Verfügung stellen. Die Re
gelung und Entschädigung hierfür trifft der Flurbereinigungsplan bzw. ein Nachtrag zu 
diesem. 

h) Die Flächen, die als gemeinschaftliche Anlagen ausgewiesen werden, bleiben bis 
zum endgültigen Ausbau und der Übergabe an die im Flurbereinigungsplan benann
ten Eigentümer im Besitz der Teilnehmergemeinschaft, vertreten durch den Vorsit
zenden des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft. Davon ausgenommen sind die 
Flächen der Anlagen, die unverändert geblieben und daher lt. Flurbereinigungsplan 
beim Alteigentümer verblieben sind. 

6. Wasseraufnahmen 

Die Empfänger der neuen Flurstücke sind verpflichtet, das auf den Wegen und in ih
ren Nebenanlagen sich sammelnde Wasser auf ihren Abfindungen ohne Entschädi
gung aufzunehmen und möglichst schadlos weiterzuführen, wenn dieses Wasser 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten auf den Wegen selbst abgeleitet 
werden kann. Die Anlegung von Erdwällen, die einen Wasserabfluss in die unterlie
genden Flurstücke verhindern, ist untersagt. 

7. Grenz- und Vermessungspunkte 

Grenz- und Vermessungspunkte sind erkennbar zu halten und dürfen bei allen auszu
führenden Arbeiten durch die Beteiligten nicht entfernt, verändert oder beschädigt 
werden . Bei Zuwiderhandlungen sind die Widerherstellungskosten von dem Scha
densverursacher zu tragen. Darüber hinaus kann bei mutwilliger Zerstörung ein Buß-
geld eingezogen werden. ' 

8. Rechtsnachfolge 

Der Grundstücksverkehr wird durch die Flurbereinigung nicht beeinträchtigt. Im Falle 
der Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwerber gemäß § 15 FlurbG in die 
Rechtsposition des Veräußerers ein. Er muss das bisher durchgeführte Verfahren, 
insbesondere auch die vorläufige Besitzeinweisung, gegen sich gelten lassen. 
Der Veräußerer hat den Erwerber auf alle sich aus vorstehenden Überleitungsbe
stimmungen ergebenden Verpflichtungen hinzuweisen. 

9. Zuwiderhandlungen 

Zuwiderhandlungen gegen diese Überleitungsbestimmungen führen zum Schadens
ersatz. Nach § 137 FlurbG können die obigen Bestimmungen mit Zwangsmitteln 
durchgesetzt werden. 

Hünfelden, den 16. Juni 2010 

für den . fürdie 
V9rstand der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsbehörde 

-~ 
Hepp (Vorsitzender) Reitz (Verfahrensleiter) 
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